






 

 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Friedhofsgebühren der Gemeinde Uersfeld vom 06.08.2012 

vom 20.08.2020 
 

 
Der Gemeinderat Uersfeld hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
 
 
Die Anlage zur Friedhofsgebührensatzung wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 

I.  Reihengrabstätten erhält folgende Fassung: 

 1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach 
     § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene 

           a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr      160,00 € 
           b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab      310,00 € 

    2. Überlassung einer Urnenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1 

 Erstbelegung                                                                                               160,00 € 

         Zweitbelegung                                                                                            160,00 € 

    3. Überlassung einer anonymen Urnenreihengrabstätte    180,00 € 

 

 

                                                                   § 2 

V.  Erhält folgende Fassung: 

     Herrichten und Instandhalten von Rasengrabstätten: 

 

Herrichten, Instandhalten und Pflegen der Grabfläche (ohne Grabmale) 900,00 €
            

 
                                                                     § 3 
 
Alle übrigen Bestimmungen der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 
06.08.2012 bleiben bestehen. 
 
          § 4 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
56767 Uersfeld, den 20.08.2020 
Ortsgemeinde Uersfeld 
gez. Daniels, Ortsbürgermeister (DS) 
 
 
 
 


